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LEIKRO Media GmbH
Industriestrasse	29-31
82194	Gröbenzell
www.leikro.de • www.eventrookie.de

Geschäftsführer:
Simon Kropp • Raoul Leitner
Druckauflage:	ca.	9.000	Exemplare
Erscheinungsweise:	8	reguläre	Ausgaben,	plus	2	Sonderhefte

Bezugspreise:
Einzelheft:	4,90	€
Jahresabonnement:
Inland:	35,00	€/Jahr
EU-Ausland:	45,00	€/Jahr	+	10,00	€	Versand

Chefredakteur
Simon Kropp
Tel.	+49	(0)8142/3058-804
Fax	+49	(0)8142/3050-810
sk@eventrookie.de

Anzeigenleitung
Raoul Leitner
Tel.	+49	(0)8142/3058-803
Fax	+49	(0)8142/3050-810
rl@eventrookie.de

EVENT Rookie : Verlag / Team



„EVENT	 Rookie“	 ist	 das	 angesagte	 Fachmagazin	 für	 
Veranstaltungstechniker*innen und jene die es noch werden 
wollen.	 In	 spannenden	 Reportagen	 und	 ausführlichen	 Pro-
dukttests	 werden	 technische	 Zusammenhänge	 anschaulich	 
wiedergegeben.

Beim	 „EVENT	 Rookie“	 werden	 professionelle	 Produktionen	
jeder	Größenordnung	in	ausführlichen	Reportagen	behandelt.	
Dabei	wird	den	Lesern*innen	der	Einsatz	von	Licht-,	Audio-,	
Video-	 und	 Bühnentechnik	 detailliert	 dargestellt	 und	 erklärt.	
Bei	den	Produkttests	werden	neue	Geräte	der	Veranstaltungs-
technik	unter	die	Lupe	genommen	und	die	technischen	Eigen-
schaften	anschaulich	erläutert.	Unsere	Autoren*innen	gehen	
auf	Einsatzmöglichkeiten,	Funktionsweisen	und	Handling	ein.

Renommierte	 Branchengrößen	 stehen	 den	 Autoren*innen	
Rede	und		Antwort	und	geben	ihre	Erfahrungen	an	die	nächs-
te Generation weiter.

Leserzielgruppe:

Der	 „Event	 Rookie“	 richtet	 sich	 an	 an	 Profis	 aus	 der	 Ver-
anstaltungsbranche	 aber	 genauso	 an	 Ausbilder*innen	 und	
Auszubildende	 der	 Bereiche	 „Fachkraft	 für	 Veranstaltungs-
technik“	und	 „Veranstaltungskauffrau/mann“.	Auch	erfahrene	
Techniker*innen	 können	 ihren	 Wissensstand	 mit	 aktuellen	
Produkttests und interessanten Reportagen erweitern.
Darüber	hinaus	wird	das	Magazin	von	Entscheidern*innen	in	
den	 Führungsebenen	 der	 Ausbildungsbetriebe	 und	 Ausbil-
dungsstätten	gelesen.
 
Verbreitung und Verteilung:

Der	 „Event	 Rookie“	 hat	 eine	 Druckauflage	 von	 rund	 9.000	
Stück.	Diese	setzt	sich	wie	folgt	zusammen:
 
Einzelheft-Versand:	 	 	 ca.	6.700	Stück		
	 -	Abonnement:	 	 	 ca.	600	Stück	
	 -	Event-Dienstleister:	 	 ca.	1.800	Stück	
	 -	Theater,	Opern,	TV-Studios	etc.	 ca.	3.300	Stück	
	 -	Eventshops,	Hersteller	etc.	 ca.	800	Stück	 														 
	 -	Eventagenturen																													ca.	200	Stück
Einzelheft-Versand Österreich:	 	 ca.	1.800	Stück
Verlagsreserve für Messen, Werbung etc.	 ca.	500	Stück
              3
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Service:

In	 unserer	 Rubrik	 „Service“	 geben	 wir	
den	 Lesern*innen	 tiefere	 Einblicke	 in	
komplexe	Themen.	Darüber	hinaus	be-
richten	 wir	 dort	 auch	 ausführlich	 über	
Produktpräsentationen,	 Roadshows	
oder auch Themen die nicht in andere 
Kategorien passen. Somit stellen wir uns 
mit	dem	EVENT	Rookie	noch	breiter	auf.

EVENT Rookie : Print-Profil

News:

Die	 Event-Branche	 steht	 nie	 still	 und	
täglich	gibt	es	Neuigkeiten.	Dazu	zählen	
zum	Beispiel	 neue	Produkte,	 veränder-
te	 Personalien,	 spannende	 Veranstal-
tungen	 oder	 neue	Gesetze.	 In	 unseren	
News	werden	die	Leser*innen	kurz	und	
knapp	 über	 die	 Neuigkeiten	 aus	 der	
Event-Branche	informiert.

Firmenportrait:

Nichts	ist	wichtiger	als	ein	guter	Ausbildungs-
betrieb,	 der	 seine	 Auszubildenden	 in	 den	
Bereichen	„Fachkraft	für	Veranstaltungstech-
nik“	 und	 „Veranstaltungskauffrau/mann“	 für	
zukünftige	Aufgaben	ausbildet.	Diese	Unter-
nehmen,	die	für	einen	reibungslosen	Event-
Ablauf	zuständig	sind,	besuchen	wir	und	stel-
len	sie	im	EVENT	Rookie	vor.

Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Inhalte:

Simon Kropp

Tel.	+49	(0)8142/3058-804

sk@eventrookie.de



Reportage:

Für	 unsere	Autoren*innen	 ist	 kein	Weg	
zu	weit,	um	die	technische	Realisierung	
von	großen	und	kleinen	Events	anschau-
lich	zu	dokumentieren.	Dabei	beleuchten	
wir	 die	 eingesetzte	Veranstaltungstech-
nik	 der	 branchenrelevanten	 Einsatzge-
biete	 in	 einem	 interessant	 geschriebe-
nen	Kontext.
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EVENT Rookie : Print-Profil

Rookie-Test:

Unsere	 Testberichte	 geben	 in	 erster	 Li-
nie	 einen	 Überblick	 über	 die	 Funktionen	
von	Geräten	 aus	 den	Bereichen	 Licht-,	Au-
dio-	 und	 Videotechnik.	 Die	 EVENT	Rookie-
Autoren*innen	nehmen	die	neuesten	und	be-
gehrtesten	Geräte	genau	unter	die	Lupe	und	
geben	 den	 Lesern	 einen	 Einblick	 über	 die	
Einsatzmöglichkeiten,	das	Handling	und	die	
Funktionsweise der Veranstaltungstechnik.

Interview:
   

In	 der	 Rubrik	 „Interview“	 stehen	 uns	
Experten*innen	 zur	Verfügung,	 die	Ant-
worten	 zu	 aktuellen	 Themen	 geben.	
Ausgewählte	 Interviewpartner*innen	
vermitteln	 auch	 schwer	 verständliche	
Inhalte in einem lesefreundlichen und 
informativen Bericht.



Ausgabe Redaktionsschluss Anzeigenschluss DU-Schluss EVT Besonderheiten

1/2022 07.12.21 07.12.21 14.12.21 07.01.22 Ausgabe	vor	ISE	und	
Hamburg	Open

2/2022 17.01.22 17.01.22 24.01.22 18.02.22

3/2022 23.02.22 23.02.22 02.03.22 25.03.22 Ausgabe	vor	PL&S

NH SH* 23.03.22 23.03.22 30.03.22 22.04.22 Sonderheft	zur	PL&S

4/2022 29.04.22 29.04.22 02.05.22 20.05.22

5/2022 25.06.22 25.06.22 01.06.22 24.06.22 Ausgabe	vor	BTT

6/2022 27.07.22 27.07.22 03.08.22 02.09.22 Erhöhte	Auflage	für	
Schulen,	Akademien,	Unis

7/2022 14.09.22 14.09.22 21.09.22 14.10.22 Festivalausgabe	

INST SH** 05.10.22 05.10.22 12.10.22 04.11.22 Spezieller	Verteiler

8/2022 9.11.22 9.11.22 16.11.22 09.12.22 Ausgabe	vor	
Weihnachten

1/2023 02.12.22 02.12.22 14.12.22 06.01.23 Ausgabe	vor	ISE	und	
Hamburg	Open

6 *Neuheiten	Sonderheft	zur	Prolight	+	Sound	2022
**Sonderheft	Installation/Theater/TV	(Club,	Opern,	Theater,	Kino,	Stadien,	Mehrzweckhallen,	TV-Studios)

EVENT Rookie : Termine
Ihr Ansprechpartner für Anzeigen:

Raoul Leitner

Tel.	+49	(0)8142/3058-803

rl@eventrookie.de
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2/1 Seite 1/1 Seite 2/3 hoch 2/3 quer 1/2 hoch 1/2 quer 1/2 SOFO 1/3 hoch

1/3 quer 1/4 hoch 1/4 SOFO 1/6 hoch 1/6 quer 1/8 hoch 1/8 quer 1/8 SOFO1/3 SOFO 1/4 quer

210 x 99mm
185 x 85mm

58 x 280mm
46 x 255mm

105 x 142mm
92 x 127mm

61 x 127mm 185 x 46mm 46 x 127mm 185 x 31mm 92 x 63mm137 x 142mm
123 x 127mm

210 x 78mm
185 x 63mm

420 x 280mm 210 x 280mm 137 x 280mm
123 x 255mm

210 x 184mm
185 x 170mm

105 x 280mm
92 x 255mm

210 x 142mm
185 x 127mm

137 x 184mm
123 x 170mm

74 x 280mm
61 x 255mm

185 x 255mm

Anschnittsformat	+	3mm	Beschnitt

Satzspiegelformat

EVENT Rookie : Formate
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Format Satzspiegel Breite x Höhe Angeschnitten Breite x Höhe 4-farbig

2/1 420	x	280 5.800,00€

1/1 185	x	255 210	x	280 3.000,00€

2/3
hoch 123	x	255 137	x	280

2.500,00€
quer 285	x	170 210	x	184

1/2

hoch 92	x	255 105	x	280

2.000,00€quer 185	x	127 210	x	142

portrait 123	x	170 137	x	184

1/3

hoch 61	x	255 74	x	280

1.600,00€quer 185	x	85 210	x	99

portrait 123	x	127 137	x	142

1/4

hoch 46	x	255 58	x	280

1.400,00€quer 185	x	63 210	x	78

portrait 92	x	127 105	x	142

1/6
hoch 61	x	127

1.000,00€
quer 185	x	46

1/8

hoch 46	x	127

800,00€quer 185	x	31

portrait 92	x	63

Umschlagseite 210	x	280 3.700,00€

Für	Ihr	persönliches	Angebot	kontaktieren	Sie	bitte	das	Team	von	EVENT	Rookie.
Die	genannten	Preise	verstehen	sich	netto	zzgl	der	gesetzlichen	Mehrwertsteuer	und	ggf.	Porto

EVENT Rookie : Print-Preisliste #12
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Beihefter:
Beihefter	sind	Drucksachen,	die	in	unserem	Magazin	bis	
zu	dem	Format	210mm	x	280mm	mitgebunden	werden.
Preis:
Beihefter	bis	25	g:	110,00	Euro*
Beihefter	bis	30	g:	120,00	Euro*
Beihefter	bis	35	g:	130,00	Euro*

*pro	tausend	Exemplare.Weitere	Preise	auf	Anfrage.
Bitte	beachten	Sie,	dass	die	genannten	Preise	bei	anderen	Formaten	variieren	können.
Fragen	Sie	das	Team	von	EVENT	Rookie	für	nähere	Auskünfte.

Für	Ihr	persönliches	Angebot	kontaktieren	Sie	bitte	das	Team	von	EVENT	Rookie.
Die	genannten	Preise	verstehen	sich	netto	zzgl	der	gesetzlichen	Mehrwertsteuer	und	ggf.	Porto

Beilagen:
Beilagen	sind	Drucksachen	bis	zu	einem	Format	von	
200mm	x	270mm,	die		unserem	Magazin	lose	beigefügt	
werden.	Postkarten,	Blätter,	Prospekte	oder	auch	CD-
ROMs	sind	möglich.
Preise:
Beilage	bis	25	g:	110,00	Euro*
Beilage	bis	30	g:	120,00	Euro*
Beilage	bis	35	g:	130,00	Euro*

*pro	tausend	Exemplare.Weitere	Preise	auf	Anfrage.
Bitte	beachten	Sie,	dass	die	genannten	Preise	bei	anderen	Formaten	variieren	können.
Fragen	Sie	das	Team	von	EVENT	Rookie	für	nähere	Auskünfte.

EVENT Rookie : Beihefter
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Webseite: 
Unsere	Webseite	www.eventrookie.de	ist	die	Hauptanlaufstelle	
für	Kunden*innen	aus	der	Veranstaltungstechnik.	Täglich	aktu-
elle	News	aus	der	Branche	und	den	Fachbereichen	Licht,	Audio,	
Bühnen-	und	Video-Technik	sorgen	für	häufig	wiederkehrende	
Visiter und lange Verweil-Zeiten auf der Seite. Auch der oft fre-
quentierte	Stellenmarkt,	exklusive	Interviews,	sowie	Bildergale-
rien	der	spannendsten	Events	sorgen	für	konstant	hohen	Traffic.
 
Newsletter: 
Der	Newsletter	erscheint	in	einem	Zwei-Wochen-Rhythmus	
und	wird	an	rund	4.000	Empfänger*innen	versendet.	Der	
Empfänger*innen-Pool	deckt	dabei	alle	Bereiche	der	Ver-
anstaltungstechnik	ab	und	erreicht	Firmenchef*innen,	
Entscheider*innen,	Einkäufer*innen,	Fachkräfte	für	Veranstal-
tungstechnik	genauso	wie	Entwickler*innen,	Hersteller*innen,	

Verleiher*innen,	Fortbilder*innen	und	mit	dem	Nachwuchs	und	
den	Azubis	auch	die	Entscheider*innen	von	morgen.	Die	Öff-
nungsrate	liegt	mit	35	%	deutlich	über	dem	Industriestandard.

Stellenmarkt:
Die	Veranstaltungsbranche	wächst	unaufhaltsam	und	somit	wird	
auch	immer	mehr	Personal	benötigt.	Damit	Sie	gut	ausgebilde-
tes	Fachpersonal	finden,	haben	wir	einen	sehr	gut	besuchten	
Stellenmarkt. Dieser ist auf unserer Homepage www.eventro-
okie.de	zu	finden.	Darüber	hinaus	werden	die	Stellengesuche	
auch	noch	auf	unseren	Social-Media-Kanälen	verbreitet	und	im	
Newsletter	veröffentlicht.	

Social-Media-Kanäle:
Unsere	 Social-Media-Kanäle	 bei	 Facebook,	 Twitter,	 LinkedIn	
und	 Instagram	werden	gezielt	zur	Verbreitung	 Ihrer	Stellenan-
zeigen	genutzt.	Mit	Stand	von	Oktober	2021	folgen	den	EVENT	
Rookie-Facebook-Kanälen	über	6.900	Fans,	bei	Twitter	sind	es	
über	1.410,	bei	LinkedIn	über	300	Follower	und	bei	Instagram	
über	3.600	Follower.	Somit	ist	die	digitale	Reichweite	Ihrer	Stel-
lenanzeige	durch	eine	Verlinkung	auf	allen	wichtigen	Kanälen	
gesichert.
 

Für	Ihr	persönliches	Angebot	kontaktieren	Sie	bitte	das	Team	von	EVENT	Rookie.
Die	genannten	Preise	verstehen	sich	netto	zzgl	der	gesetzlichen	Mehrwertsteuer	und	ggf.	Porto

EVENT Rookie : Online-Profil
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Webseiten-Zahlen:

Für	Ihr	persönliches	Angebot	kontaktieren	Sie	bitte	das	Team	von	EVENT	Rookie.
Die	genannten	Preise	verstehen	sich	netto	zzgl	der	gesetzlichen	Mehrwertsteuer	und	ggf.	Porto

Visitors / Unique VisitorsImpressions

EVENT Rookie : Online-Zahlen

Monat Unique 
Visitors Visitors Impressions

Sep	21 12.372 71.177 303.053

Aug	21 22.186 67.774 314.944

Jul	21 12.226 69.009 346.050

Jun	21 14.071 62.135 305.845

Mai	21 21.957 60.695 319.614

Apr	21 15.224 66.741 359.448

Mar	21 22.318 71.883 309.113

Feb	21 11.321 65.014 276.379

Jan	21 20.324 72.052 243.083

Dez	20 21.388 74.031 265.185

Nov 20 12.330 69.919 246.126

Zahlen Social Media:

Facebook: 6.900 Fans
Twitter: 1.410 Follower
Instagram: 3.600 Follower
LinkedIn: 300 Abonnenten

Zusammensetzung Social Media



12 Für	Ihr	persönliches	Angebot	kontaktieren	Sie	bitte	das	Team	von	EVENT	Rookie.
Die	genannten	Preise	verstehen	sich	netto	zzgl	der	gesetzlichen	Mehrwertsteuer	und	ggf.	Porto

EVENT Rookie : Podcast
Podcast: 
 
Im	EVENT	Rookie	Podcast	geben	wir	bereits	seit	2017	
einen	aktuellen	Einblick	hinter	die	Kulissen	spannender	
Produktionen,	interviewen	Branchengrößen	und	sorgen	
für	ein	immersives	Hörerlebnis	rund	um	die	Veranstal-
tungstechnik.	Laut	aktueller	Statistiken	hörten	2021	
ganze	42	Prozent	der	18-	bis	49-jährigen	in	Deutschland	
Podcasts.	Das	bestätigt	den	Aufwärtstrend	der	letzten	
Jahre.	Nicht	nur	weil	es	sich	um	ein	für	den	Konsumen-
ten	kostenfreies	Medien-Angebot	handelt,	ist	die	Akzep-
tanz	für	Werbung	innerhalb	von	Podcast-Folgen	mit	66	
Prozent	außergewöhnlich	hoch.	Von	den	Hosts	präsen-
tierte	Werbung	wird	dabei	als	besonders	glaubwürdig	und	
seriös	eingestuft.			
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Format Medium Abmessungen Breite X Höhe in Pixeln Info Preis

Super-Banner
Webseite

875	x	90
Der	Super-Banner	befindet	sich	im	redaktionellen	Umfeld	zwischen	den	

Neuigkeiten	und	dem	aktuellen	Newsbereich
600	€

Newsletter Der	Super-Banner	befindet	sich	zwischen	den	redaktionellen	Hauptinhalten

Quadrat-Banner
Webseite

315	x	315
Quadrat-Banner	auf	der	Startseite	und	allen	Unterseiten	von	

www.eventrookie.de 500	€

Newsletter Der	Quadrat-Banner	befindet	sich	rechts	innerhalb	der	Sonderaktions-Flächen	
des Newsletters 400	€

Top-Banner Webseite 875	x	90 Mit	dem	Top-Banner	platzieren	Sie	Ihre	Anzeige	großflächig	neben	dem	
„EVENT	Rookie“-Logo.	Der	Banner	ist	auf	allen	Unterseiten	sichtbar 700	€

Side-Banner Webseite 120	x	600 Der	Side-Banner	befindet	sich	rechts	neben	den	redaktionellen	Inhalten	und	ist	
auf	allen	Unterseiten	sichtbar 600	€

News-Banner Webseite 875	x	90 Mit	dem	News-Banner	platzieren	Sie	Ihre	An-	zeige	gut	sichtbar	unter	jeder	
News	der	gewünschten	Kategorie 600	€

Advertorial
Webseite ca.	2.000	Zeichen	+	Bild

Mit	dem	Advertorial	erhalten	Sie	Text	und	Bild	mit	redaktioneller	Anmutung 600	€
Newsletter ca.	400	Zeichen	+	Bild

Stellenmarkt	Eintrag Webseite Ihre	Stellenbeschreibung	+	Bild Ihr	Jobangebot	geteilt	auf	dem	Stellenmarkt	von	www.eventrookie.de	und	
unseren	Social-Media-Kanälen 700	€

Sondernewsletter Newsletter Ihre Informationen in der Optik unseres News-
letters

Sondernewsletter	mit	Ihren	Inhalten	an	rund	4.000	Empfänger 1000	€

Native-Ad Podcast

Die	Ad	wird	von	unseren	Hosts	in	eigenen	Wor-
ten	eingesprochen.	Dabei	wird	das	Produkt	/	die	
Marke am Anfang oder in der Mitte des Podcasts 

vorgestellt.

Mögliche	Bausteine:	Nennung	der	Marke;			kurze	Produktvorstellung	durch	die	
Hosts;	Erklärung	einer	Kampagne;	Hinweis	auf	Rabattcodes;	URL	oder	Call-to-
Action	(CTA)	Verlinkung	der	Website	oder	einer	Landingpage	im	Infotext	/	den	

Shownotes des Podcasts
500	€

Sponsoring Podcast Jeweils	max.	30	Sekunden	vor	und	nach	dem	
Podcast

Durch	die	Nennung	des	Sponsors	(Marke	+	Claim)	am	Anfang	und	Ende	
jeder	Folge	entsteht	ein	positiver	Imagetransfer	zwischen	dem	Podcast	und	

der Marke
600	€

Für	Ihr	persönliches	Angebot	kontaktieren	Sie	bitte	das	Team	von	EVENT	Rookie.
Die	genannten	Preise	verstehen	sich	netto	zzgl	der	gesetzlichen	Mehrwertsteuer	und	ggf.	Porto

EVENT Rookie : Online-Preisliste #12
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Auszug Ihres Beitrags aus EVENT Rookie:

Hier	haben	Sie	die	Möglichkeit	Ihren	Beitrag	als	hochauf-
lösendes	 PDF	 bei	 uns	 zu	 erwerben.	 Sie	 können	 damit	
beispielsweise	 Ihre	 Außendienst-Mitarbeiter*innen	 aus-
statten	 oder	 das	 erworbene	 PDF	 auf	 Ihrer	 Webseite	 für	
Kunden*innen	 zugänglich	 machen.	 Somit	 stehen	 Ihnen	
Verkaufsargumente	 von	 unabhängiger	 Presse	 zur	 Verfü-
gung. 

Der	Beitrag	wird	auf	DIN	A4	angepasst	und	als	Auszug	ge-
kennzeichnet.	Die	im	Magazin	enthaltenen	Anzeigen	wer-
den entfernt. 

Gerne	bieten	wir	 Ihnen	auch	eine	gedruckte	Version	des	
Tests	an.	Individuelle	Angebote	für	den	Druck	auf	Anfrage.

Preis für PDF: 100,00€ pro Seite

Für	Ihr	persönliches	Angebot	kontaktieren	Sie	bitte	das	Team	von	EVENT	Rookie.
Die	genannten	Preise	verstehen	sich	netto	zzgl	der	gesetzlichen	Mehrwertsteuer	und	ggf.	Porto

EVENT Rookie : Sonderdruck
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1. Allgemeines:
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Anwendung auf alle Anzeigenaufträge. Anzeigenauftrag ist ein Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer 
Anzeigen oder anderer Werbemittel eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer unserer Druckschriften zum Zweck der Verbreitung. Abweichende, ent-
gegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich 
schriftlich zugestimmt. Unsere Geschäftsbedingungen gelten in ihrer jeweils aktuellen Fassung für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen. Neben 
diesen Geschäftsbedingungen sind die jeweiligen Auftragsbestätigungen und die jeweils gültige Preisliste für jeden Auftrag maßgebend.
 
2. Zustandekommen des Vertrages:
Der Verlag / die Anzeigenverwaltung ist berechtigt, das in einer Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei ihm anzunehmen; 
dies gilt auch, wenn der Auftrag über einen Dritten (z. B. Anzeigenverkäufer) aufgegeben wird. Die erforderliche Annahme kann entweder ausdrücklich schriftlich oder 
stillschweigend durch Beginn der Ausführung des Auftrages erklärt werden. Sämtliche zusätzliche Vereinbarungen bedürfen der Schriftform und der Bestätigung durch 
den Verlag / die Anzeigenverwaltung. Aufträge für Beilagen und Beihefter oder andere Sonderwerbeformen sind erst nach Vorlage eines Musters und dessen Billigung 
durch den Verlag / die Anzeigenverwaltung bindend. Aufträge, die beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen 
enthalten, werden nur bei vorheriger ausdrücklicher Vereinbarung angenommen. Der Verlag / die Anzeigenverwaltung behält sich vor, Aufträge nach einheitlichen Maß-
stäben auch nach Vertragsschluss abzulehnen bzw. vom Vertrag zurückzutreten, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren 
Veröffentlichung für den Verlag / die Anzeigenverwaltung unzumutbar ist. Für die rechtliche Unbedenklichkeit seines Auftrages haftet allein der Auftraggeber. Er hat den 
Verlag / die Anzeigenverwaltung von allen Ansprüchen freizuhalten. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. Anzeigenaufträge 
sind binnen Jahresfrist nach Vertragsabschluss abzuwickeln.
 
3. Preise und Zahlung:
In der Anzeigenpreisliste aufgeführte Preisnachlässe, gelten nur innerhalb eines Jahres ab dem Erscheinen der ersten Anzeige und bei Schaltung aller für den Nachlass 
erforderlichen Anzeigen. Ändern sich die Anzeigenpreise, so treten gegenüber Kaufleuten die neuen Preise in Kraft, es sei denn, der Auftraggeber und der Verlag / die 
Anzeigenverwaltung haben etwas anderes vereinbart. Gegenüber Verbrauchern treten Preisänderungen nur in Kraft, wenn der Auftrag nicht innerhalb von drei Monaten 
nach Vertragsschluss durchgeführt werden soll. Der Verlag / die Anzeigenverwaltung behält sich das Recht vor, für Sonderwerbeformen, wie z.B. Sammel-(Verbund) 
Anzeigen, Beihefter oder Beilagen, sowie für Anzeigen in Verlagsbeilagen, Sonderveröffentlichungen, Kollektiven sowie Prospektanzeigen Sonderkonditionen zu verein-
baren. Die Stornierung des Anzeigenauftrages ist bis 14 Tage nach der Zustellung der Auftragsbestätigung für den Auftraggeber kostenfrei. Storniert der Auftraggeber 
vor dem Anzeigenschlusstermin, stellt der Verlag / die Anzeigenverwaltung eine Rechnung in Höhe von 75 Prozent des Anzeigenpreises. Eine Stornierung nach dem 
Anzeigenschlusstermin ist ausgeschlossen und führt zu einer Berechnung von 100 Prozent. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art 
der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt. Der Auftraggeber trägt die Kosten für von ihm veranlasste Arbeiten weitergehende 
Leistungen des Verlages / der Anzeigenverwaltung, wie z. B. Erstellung von Druckvorlagen, Änderungen an überlassenen Unterlagen etc.. Rechnungen sind zahlbar netto 
innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist fallen Verzugszinsen in der gesetzlichen Höhe an. Der Verlag / die Anzeigenverwaltung 
ist berechtigt, einen höheren Schaden nachzuweisen und geltend zumachen. Ferner kann der Verlag / die Anzeigenverwaltung bei Zahlungsverzug die Erbringung 
weiterer Leistungen von Vorkasse abhängig machen. Bei Bekanntwerden begründeter Zweifel an den Vermögensverhältnissen des Auftraggebers ist der Verlag / die An-
zeigenverwaltung berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses, das Erscheinen weiterer Anzeigen, ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes 
Zahlungsziel, von der Vorauszahlung des Rechnungsbetrages und von dem Ausgleich etwaig offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen. Etwaig gewährte 
Nachlässe aufgrund zukünftig geplanter oder beauftragter Anzeigen entfallen. Ein Auflagenrückgang berechtigt nur dann zu Preisminderungen, wenn die verbreitete 
Auflage um mehr als 20% sinkt. Darüber hinaus sind bei Auflagenrückgängen Minderungs- und Schadensansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag / die Anzeigen-
verwaltung den Auftraggeber so rechtzeitig über das Absinken der Auflage benachrichtigt hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag hätte zurücktreten 
können oder der Verlag / die Anzeigenverwaltung die kostenfreie Stornierung innerhalb einer angemessen Frist (über die Folge des Ablaufs der Frist ist der Auftraggeber 
in dem entsprechenden Schreiben ausdrücklich zu informieren) angeboten hat.
 
4. Auftragsdurchführung:
Die Aufträge und alle für ihre Durchführung erforderlichen Unterlagen oder Daten müssen bei dem Verlag / der Anzeigenverwaltung so rechtzeitig vor Anzeigen- bzw. 
Druckvorlagenschluss eingehen, dass der Verlag / die Anzeigenverwaltung deren Inhalt sowie die Durchführbarkeit des Auftrages in angemessener Frist prüfen kann. 
Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen, der Beilage/Beihefter oder anderer Sonderwerbeformen ist der Auftraggeber 
verantwortlich. Die tonwertrichtige Wiedergabe bei Farbanzeigen setzt genaue Farbangaben vom Auftraggeber voraus. Bei mehrfarbigen Anzeigen hat der Auftraggeber 
außerdem Andrucke mitzuliefern. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen oder andere Werbeformen fordert der Verlag / die Anzeigenverwaltung 
nach Erkennen in angemessener Frist Ersatz an. Erfolgt keine einwandfreie Lieferung durch den Auftraggeber, druckt der Verlag / die Anzeigenverwaltung die Anzeige 
in der Qualität ab, die die vorgelegte Druckvorgabe erlaubt. Kann der Verlag / die Anzeigenverwaltung etwaige Mängel der Unterlagen nicht sofort erkennen, sondern 
werden diese erst beim Druck deutlich, so hat der Auftraggeber bei fehlerhaften oder ungenügenden Abdruck keine Ansprüche. Das gilt auch bei fehlerhaften Wieder-
holungsanzeigen, wenn der Auftraggeber nicht rechtzeitig vor Drucklegung der nächsten Anzeige auf den Fehler hinweist. Liefert der Auftraggeber die erforderlichen 
Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig, kann der von ihm bestellte Anzeigenplatz mit den entsprechenden Mindestangaben aus seinem geplanten Anzeigenauftrag 
versehen und vom Auftragnehmer gestaltet werden. Die Zahlungspflicht des Auftraggebers bleibt hiervon unberührt. Der Verlag / die Anzeigenverwaltung ist berechtigt, 
in diesem Fall auch die Durchführung des Auftrages abzulehnen. Der Auftraggeber hat in diesem Fall eine Vergütung in der Höhe zu zahlen, als hätte er die Anzeige nach 
Anzeigenschluss storniert. Probeabzüge werden dem Auftraggeber nur auf ausdrücklichen, bis zum Anzeigenschluss geäußerten Wunsch geliefert. Für die Richtigkeit 

der an den Verlag / die Anzeigenverwaltung zurückgeschickten Korrekturen an den Probeabzügen trägt der Auftraggeber die alleinige Verantwortung. Treffen die Probe-
abzüge nicht innerhalb der vereinbarten Frist beim Verlag / der Anzeigenverwaltung ein, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt. Vom Auftraggeber übersandte 
Unterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber unfrei und auf dessen Gefahr zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet zwei Monate 
nach Ablauf des Auftrages. Zuviel angelieferte Prospekte werden – falls nicht anders vereinbart – nach Ablauf eines Monats vernichtet. Der Auftraggeber hat ein Rück-
gabebegehren unverzüglich nach Durchführung des Auftrages anzuzeigen. 14 Tage nach Durchführung des Auftrages geht die Lagergefahr auf den Auftraggeber über. 
Bei telefonisch aufgegebenen Anzeigen oder fernmündlich veranlassten Änderungen sowie bei Fehlern, die auf undeutliche Niederschrift zurückzuführen sind, haftet der 
Verlag / die Anzeigenverwaltung nicht für die richtige Wiedergabe. Der Auftraggeber kann bis zum Druckvorlagenschluss den Wunsch äußern, mit der Rechnung einen 
Anzeigenbeleg zu erhalten. Der Verlag / die Anzeigenverwaltung überlässt diesen nach seiner Wahl je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages in Form von Anzei-
genausschnitten, Belegseiten oder vollständige Belegnummern. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine verbindliche Bescheinigung des 
Verlages / der Anzeigenverwaltung über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige. Wurde der Auftraggeber abgemahnt, gegen ihn eine einstweilige Verfügung 
erlassen oder hat für die Leistungen seines Auftrages bereits eine Unterlassungserklärung abgegeben, hat er den Verlag / die Anzeigenverwaltung hierüber mit einer 
Handlungsanweisung unverzüglich zu informieren. Unterbleibt diese Information, haftet er dem Verlag / der Anzeigenverwaltung für etwaige Schäden und hat selbst 
keinen Anspruch gegen den Verlag / die Anzeigenverwaltung wegen etwaigen weiterer Veröffentlichungen.
 
5. Platzierung von Anzeigen/Kennzeichnung:
Für die Aufnahme von Anzeigen, Beilagen oder Beiheftern an bestimmten Plätzen der Zeitschrift übernimmt der Verlag / die Anzeigenverwaltung keine Gewähr, sofern 
dies nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden vom Verlag / der 
Anzeigenverwaltung mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht. Dies gilt entsprechend für zusätzliche Verlagsangaben im Redaktionsteil.
 
6. Mängelansprüche und Haftung:
Der Verlag / die Anzeigenverwaltung gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. 
Nicht termingerechte Lieferung von Druckunterlagen und der Wunsch nach einer von der Vorlage abweichenden Druckwiedergabe können Auswirkungen auf die Platzie-
rung, letzteres auch auf die Druckqualität verursachen. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag / die Anzeigenverwaltung nicht zu vertreten hat, so 
hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden 
Nachlass dem Verlag / der Anzeigenverwaltung zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages / der 
Anzeigenverwaltung beruht. Bei Fällen höherer Gewalt, wie insb. Betriebsstörungen, Arbeitskampf, Beschlagnahme, Verkehrsstörungen, allgemeine Knappheit von 
Rohstoffen und Energie – sowohl im Betrieb des Verlages / der Anzeigenverwaltung als auch bei Dritten, die mit der Erfüllung des Vertrages befasst sind – hat der Verlag 
/ die Anzeigenverwaltung Anspruch auf die vereinbarte Vergütung, wenn der Auftrag mit mind. 80 % der vereinbarten Auflage erfüllt wurde. Ansonsten reduziert sich 
die Vergütung entsprechend, wobei 80 % der Auflage als Basis für 100 % der Vergütung dienen. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem 
oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der 
Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag / die Anzeigenverwaltung eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht 
einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt). Bei einer nur gering-
fügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Auftraggeber jedoch kein Rücktrittsrecht zu. Hat der Kunde aufgrund bestimmter 
Umstände, wie z.B. Ablauf einer im Werbemittel gesetzten Frist, kein Interesse mehr an der Veröffentlichung einer Ersatzanzeige, stehen ihm die vorstehenden Rechte 
zu. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich die Haftung des Verlages / der Anzeigenverwaltung auf den nach der Art der Leistung vorhersehbaren, 
vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. 
Gegenüber Unternehmern haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht. Der Verlag / die Anzeigenverwaltung haftet nicht für 
entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen und sonstige mittelbare und unmittelbare Folgeschäden. Bei unerheblichen Pflichtverletzungen ist jegliche Haftung 
des Auftragnehmers ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Veröffentlichung der Anzeige oder der 
anderen Werbeform. Dies gilt nicht, wenn dem Verlag / der Anzeigenverwaltung grobes Verschulden vorwerfbar ist, sowie im Falle von zurechenbaren Körper- und 
Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Auftraggebers. Unternehmen müssen uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Schal-
tung der Anzeige oder Veröffentlichung der Werbeformanzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung 
genügt die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den 
Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.
 
7. Schlussbestimmungen:
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts sowie des deutschen internationalen Privatrechts finden keine Anwendung. Ist 
der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitig-
keiten aus diesem Vertrag der Sitz des Verlages / der Anzeigenverwaltung. Dasselbe gilt, wenn der Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat 
oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Auftraggeber 
einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst 
nahe kommt.
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